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FACHINFORMATION 

 

Bioscientia MVZ Labor Karlsruhe GmbH 

Am Rüppurrer Schloß 1  76199 Karlsruhe 

Telefon 0721 6277-500  Telefax 0721 6277-900 

www.bioscientia.de/standorte/karlsruhe  

 

 

Untersuchung neues Coronavirus 
(SARS-CoV-2, COVID-19) 

Sie können ab sofort in unserem Labor Verdachtsfälle auf das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) untersuchen 
lassen. Hier die wichtigsten Informationen. 

 1   Indikation 

Personen, die der Falldefinition des RKI entsprechen, aktuelle Informationen siehe   
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Falldefinition.pdf?_Blob=PublicationFile 

 2   Untersuchungsmaterial 

untere Atemwege 

Sputum, ggf. induziertes Sputum, broncho-alveoläre Lavage, Trachealsekret 

und/oder 

obere Atemwege 

Abstrichtupfer ohne Transportmedium 

 

Spülflüssigkeit/Aspirat Nasopharynx 

 

 3   Versand 

Probe auf SARS-CoV-2 bitte wie folgt separat von anderen Proben verpacken und versenden:  

1. dicht verschlossenes Entnahmegefäß in Umverpackung mit Auslaufschutz (saugfähiges Material) 
2. die umverpackte Probe in einem Safetybag stecken und verschließen 
3. Safetybag in eine eigene EILT-Tüte packen und verschließen  

Transport wie für alle respiratorischen Materialien. 

 4   Vor Einsendung bitte das Labor kontaktieren 

Der Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 ist nach § 6 IfSG meldepflichtig durch den behandeln-
den Arzt. Der Verdacht ist durch die Initialisierung der Diagnostik begründet. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte 
unsere Servicezentrale, der diensthabende Arzt hilft Ihnen ggf. gerne weiter. 

 5   Anforderung 

Bitte auf dem Anforderungsschein "Coronavirus SARS CoV2" und/oder "COVID-19" vermerken. Die Unter-
suchung ist auch elektronisch im Order Entry-System anforderbar. 
 

 6   Befundlaufzeit 

Die PCR wird täglich außer samstags und sonntags durchgeführt (Probenankunft freitags spätestens bis 
15:00 Uhr). Befunde folgen innerhalb von 24 - 48 Stunden. 
 

 7   Bitte daran denken - Abrechnung 

Bei Ihrer Abrechnung die Ausnahme-Kennziffer 32006 angeben (meldepflichtige Erkrankung), damit Ihr indi-
vidueller Praxisfallwert durch die Untersuchung nicht belastet wird. Zusätzlich muss der Verdachtsfall oder 
die Infektion mit der Falldefinitionsziffer 88240 gekennzeichnet werden (Vorgabe der KBV, bitte auch auf Ü-
Schein angeben). 

EBM-Ziffer 32816   59,00 € 

GOÄ/IGeL   126,00 € 

Ggf. zzgl. Bestätigungstest 75,00 €     (falls erforderlich)  S
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Falldefinition.pdf?_Blob=PublicationFile

